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§ 52  Schriftliche Prüfung 
 
1Im schriftlichen Teil bearbeiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine zweistündige Aufgabe aus der 
bayerischen Geschichte des 16. bis 20. Jahrhunderts. 2Die Aufgabe wird mit einer Note nach der 
Allgemeinen Prüfungsordnung bewertet.


